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LANDESFACHVERBAND FÜR PFERDESPORT IN KÄRNTEN


KRITERIEN ZUR ABHALTUNG VON SONDERPRÜFUNGEN
LEITFADEN FÜR VERANSTALTER

LIZENZPRÜFUNG

Die Anmeldung für die Lizenzprüfung erfolgt direkt an das Büro des Kärntner Pferdesportverbandes. (KPSV)
Die benötigten Unterlagen finden Sie auf der Homepage www.pferdesport-ktn.at
Unterlagen zur Anmeldung einer Lizenzprüfung:
· Anmeldeformular
· Kandidatenliste
· Musterparcours – Lizenzprüfung
· (Beiblatt zum Lizenzantrag)

Im Rahmen der Lizenzprüfungen sind weitere Sonderprüfungen nach Genehmigung des Referats möglich.
Für die Abhaltung von Lizenzprüfungen gilt folgendes:
· Ein Richter wird vom Kärntner Pferdesportverband (KPSV) eingeladen.
· Es kann auch ein Richter aus einem anderen Bundesland eingeladen werden.
· Die Kosten für den Richter betragen derzeit EUR 100,00 + Kilometer-Geld (EUR 0,50).

Organisation und Wissenswertes:
Die beabsichtigte Prüfung muss mindestens 4 Wochen vorher beim KPSV unter Angabe eines Ersatztermins (mittels Formblatt – siehe Download Homepage) angemeldet werden.
Die Teilnehmerliste/Kandidatenliste (Formblatt - siehe Homepage) bitte rechtzeitig - 3 Wochen vorher - an den KPSV senden.
Die Prüfung wird nur genehmigt, wenn alle erforderlichen Unterlagen bis spätestens 1 Woche vor Prüfungstermin im KPSV eingelangt sind.

Lizenzprüfungen werden nur für Vereine bzw. Betriebe genehmigt, welche die Anforderungen laut ÖTO erfüllen und in die Liste für Lizenzveranstalter des KPSV aufgenommen worden sind.
Wenn die Richter am Prüfungstag Mängel feststellen, wird die Prüfung nicht abgenommen:
· Die Anlage und das Hindernismaterial muss den Bestimmungen der ÖTO für Springen der Klasse A entsprechen (keine schiefen Wiesen mit Matschlöchern, unprofessionelles Hindernismaterial, Sprünge müssen nummeriert und ausgeflaggt werden).
· Das Dressurviereck muss die Originalmaße 20x40m aufweisen und korrekt abgegrenzt sein.
· Die Anwesenheit eines offiziellen Rettungsfahrzeuges oder eines Notarztes während der Springprüfung ist sicherzustellen.
· Der Name des Notarztes ist dem Kärntner PSV spätestens 1 Woche vor Prüfungstermin schriftlich bekannt zu geben.

Falls ein Kandidat, der in einem anderem Landesfachverband als Stamm-Mitglied angemeldet ist, die Lizenz-Prüfung bei einem Verein des Pferdesportverbandes in Kärnten ablegen will, so muss eine Genehmigung des jeweiligen Landesfachverbandes unbedingt vorliegen.

Nach den Lizenzprüfungen:
Nach Abschluss der Lizenzprüfung müssen alle unterschriebenen Lizenzanträge und Protokolle, sowie die dazugehörigen Teilnehmerlisten korrekt ausgefüllt und leserlich an den KPSV übermittelt werden. 
Weiters muss der Antrag zur Sonderprüfung unterschrieben retourniert werden.
Für einen Eintrag in die Pferdesportpässe der KandidatInnen, müssen diese ebenso dem KPSV übergeben werden. 





SONSTIGE SONDERPRÜFUNGEN
Die Anmeldung für Sonderprüfungen erfolgt direkt an das Büro des Kärntner Pferdesportverbandes. (KPSV)
Die benötigten Unterlagen finden Sie auf der Homepage www.pferdesport-ktn.at
Unterlagen zur Anmeldung einer Sonderprüfung:
· Anmeldeformular
· Kandidatenliste
· Protokolle
Für die Abhaltung von Sonderprüfungen gilt folgendes:
· Der Richter wird vom Verein selbst eingeladen.
· Die Kosten für den Richter betragen derzeit EUR 100,00 + Kilometer-Geld (EUR 0,50).

Organisation und Wissenswertes:
Die beabsichtigte Prüfung muss mindestens 4 Wochen vorher beim KPSV unter Angabe eines Ersatztermins (mittels Formblatt – siehe Download Homepage) angemeldet werden.

Die Prüfung wird nur genehmigt, wenn alle erforderlichen Unterlagen bis spätestens 1 Woche vor Prüfungstermin im KPSV eingelangt sind.

Sonderprüfungen werden nur für Vereine bzw. Betriebe genehmigt, welche (je nach Prüfungsart) die Anforderungen laut ÖTO erfüllen.
Wenn die Richter am Prüfungstag Mängel feststellen, wird die Prüfung nicht abgenommen:
· Die Anlage und das Hindernismaterial muss den Bestimmungen der ÖTO entsprechen (keine schiefen Wiesen mit Matschlöchern, unprofessionelles Hindernismaterial, Sprünge müssen nummeriert und ausgeflaggt werden).
· Das Dressurviereck muss die Originalmaße 20x40m aufweisen und korrekt abgegrenzt sein.
· Die Anwesenheit eines offiziellen Rettungsfahrzeuges oder eines Notarztes während der Springprüfung ist sicherzustellen.
Der Name des Notarztes ist dem Kärntner PSV spätestens 1 Woche vor Prüfungstermin schriftlich bekannt zu geben.

Nach den Sonderprüfungen
Nach Abschluss der Sonderprüfung müssen die dazugehörigen Teilnehmerlisten korrekt ausgefüllt und leserlich an den KPSV übermittelt werden. 
Weiters muss der Antrag zur Sonderprüfung unterschrieben retourniert werden.
Für einen Eintrag in die Pferdesportpässe der KandidatInnen, müssen diese ebenso dem KPSV übergeben werden. Für den bestandenen Reiterpass und damit einhergehend für die Ausstellung des Pferdesportpasses muss ein Passfoto (mit Namen des Prüflings versehen) an den KPSV übermittelt werden. 
Für das kleine und große Hufeisen erhalten die Teilnehmer vom KPSV Urkunden. 



WISSENSWERTES ZUR ABHALTUNG VON SONDERPRÜFUNGEN
LEITFADEN FÜR AUSBILDNER UND RICHTER

INFORMATIONEN FÜR AUSBILDNER
Vor der Sonderprüfung
· Empfehlung zur Durchführung eines entsprechenden Vorbereitungskurses
· Einteilung der Pferde – max. 4 Teilprüfungen pro Prüfungstag
· Die Ausbildung des Pferdes muss mind. den Anforderungen der
· Sonderprüfungen entsprechen
· Teilnahme an der nächst höheren Sonderprüfung setzt den Besitz der vorhergehenden Sonderprüfung von mind. sechs Wochen voraus,
Altersgrenzen beachten!

Gründe zum Ausschluss aus den Sonderprüfungen
· Gefährliches Reiten: Sollte der Reiter nach Einschätzungen des Richters den jeweiligen Aufgaben nicht gewachsen sein, wird dieser unmittelbar aus der Prüfung genommen
· Sturz in der Dressur, beim Springen oder im Gelände: Automatischer Ausschluss
· Alle Ausschlussgründe, die auch in der ÖTO angeführt sind (u.a. §§ 107 und 207 ÖTO)
Erlaubt es der gesundheitliche Zustand nach einem Sturz, kann der Reiter den theoretischen Teil der Prüfung oder weitere Teilprüfungen ablegen.

Theorie der Sonderprüfungen
· Inhalte des „FENA-Lehrbuch Pferdesport“
· Als bestanden gilt die Prüfung, wenn mind. 70 % der Fragen korrekt beantwortet wurden → ansonsten nicht bestanden

Wiederholung einer Sonderprüfung
Die Sonderprüfungen können beliebig oft wiederholt werden. Teilprüfungen dürfen frühestens nach vier Wochen wiederholt werden (eine Verlängerung der Frist durch den Prüfer ist möglich), bestandene Teilprüfungen gelten drei Jahre.
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